
 

* 4 = unabdingbar 3 = sehr wichtig 2 = wichtig 1 = erforderlich Seite 1 von 9 
Vorlagenstand: 05.08.2025 

ANFORDERUNGSPROFIL 
 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 

 

Stand: 18.12.25 erstellt von (Stellenzeichen): Um FBL Nat 

 

Dienststelle: 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 

Abteilung Ordnung, Umwelt, Straßen und Grünflächen  

Umwelt- und Naturschutzamt 

Fachbereich Naturschutz 

 

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

Ordnungsrechtliche Bearbeitung von Verfahren zum Baum- und Freilandartenschutz so-

wie Durchführung von Projekten zur Entwicklung des Baumbestandes und von Populati-

onen wild lebender Arten, insbesondere 

 Maßnahmen zum Schutz der wildlebenden Pflanzen u. Tiere (§§ 37 ff. Bun-

desnaturschutzgesetz - BNatSchG); 

 Fachtechnische Mitarbeit zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung bestimmter 

Teile von Natur und Landschaft; 

 Erteilung von Befreiungen nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); 

 Vollzug des Naturschutzgesetzes Berlin – NatSchG Bln; 

 fachtechnische Bearbeitung von Anträgen (§ 5 Baumschutzverordnung  -Baum-

SchVO);  

 Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Beratung von Architekten und Bauherrn im 

Vorfeld von Bauvorhaben; 

 Kontrolle von Ersatzpflanzungen (§ 6 BaumSchVO) und fachtechnische Feststel-

lung bei Verstößen; 

 Sachverhaltsermittlung bei Ordnungswidrigkeitsverfahren; 

 Beratung der Fachbereichsleitung 

 Sonderaufgaben auf Weisung von Vorgesetzten (i.d.R. immer) 

 Grundsätzliche Verpflichtung zur Ausbildung/Unterweisung von Nachwuchskräf-

ten und neuen Beschäftigten. 

 

Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 

 

Bewertung  

Entgeltgruppe:  10 TV-L  

 

☐ Bewertungsvermutung 

Besoldungsgruppe:   

 

☐ Bewertungsvermutung 
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2. Formale Anforderungen: 

 

☐ Beamtinnen/Beamte: 

 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die 

 

☐ Wählen Sie ein Element aus. ☐ Wählen Sie ein Element aus. 

☐ Wählen Sie ein Element aus. 

☐       

 

☒ (Tarif)beschäftige: 

 

☐ Wählen Sie ein Element aus.       

☒ Eine abgeschlossene einschlägige Hochschulausbildung (Bachelor-bzw. 

entsprechender Hochschulabschluss) der Fachrichtungen Landschafts-

nutzung und Naturschutz, Landschaftspflege, Landschaftsökologie, 

Landschaftsplanung, Geoökologie, Biologische Diversität und Ökologie  

oder Abschluss eines inhaltlich vergleichbaren Studiums oder 

☐ oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen 

☒ sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 

Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

Wünschenswert ist eine mindestens einjährige Berufserfahrung aus einer Tä-

tigkeit mit dem Schwerpunkt Baumschutz oder Freilandartenschutz. 

 

Anwendung und Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift, 

Sprachniveau C1 gem. Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen (GER) 

 

Gute körperliche Belastbarkeit und gesundheitliche Eignung für körperlich 

anspruchsvolle Tätigkeiten (langes Gehen und Stehen) 

Arbeiten bei teilweise extremen Witterungs- und Arbeitsverhältnissen (u. a. 

Hitze, Regen, Kälte) 

 

Gewichtungen 

entfallen hier 
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3. Leistungsmerkmale 

 

Die nachfolgenden Leistungsmerkmale (grau unterlegte verpflichtende Leistungsmerkmale und soweit aus-

gewählt weiß unterlegte optionale Leistungsmerkmale) sind stets im Feld neben der verbalen Kompetenz-

beschreibung zu gewichten. 

 

Legende Gewichtung: 

 

1 =  erforderlich 2 =  wichtig 

3 =  sehr wichtig 4 =  unabdingbar 
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3.1. Fachkompetenzen  

3.1.1. Umfassende Kenntnisse der Dendrologie 4 

3.1.2. Vertiefte Kenntnisse der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 

und Richtlinien für Baumpflege (ZTV-Baumpflege) sowie der Gütebestim-

mung für Gehölze und Fachnormen (DIN 18915 – 18920) 

3 

3.1.3. Vertiefte Kenntnisse verwaltungsrechtlicher Vorschriften Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) (insb. §§ 1-3, 37-48, 52), Naturschutzgesetz Ber-

lin (NatSchG Bln) mit Baum-schutzverordnung (BaumschutzVO), Umwelt-

schutzgebührenordnung (UGebO) 

3 

3.1.4. Grundlegende Kenntnis weiterer verwaltungsrechtlicher Vorschriften (Ord-

nungswidrigkeitengesetz (OwiG), Allgemeines Gesetz zum Schutz der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung Berlin (ASOG Bln), Bauordnung Berlin 

(BauOBln) (insb. §§ 8, 63-65), Baugesetzbuch (BauGB) (insb. § 1 Abs. 7, § 

9)) 

1 

3.1.5.3 Umfassende faunistische, floristische und ökologische Kenntnisse 4 

3.1.6. Grundlegende Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten und des Bio-

topverbundes 

2 

3.1.7. Grundlegende Kenntnisse geografischer Informationssysteme  2 

3.1.8. Grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung des Fachin-

formationssystems UNIS 

1 

3.1.9. Grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung gängiger 

Office Programme (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) sowie im Umgang 

mit dem Intra- und Internet und Datenbankverwaltungssytemen 

1 

3.1.10. Grundlegende Kenntnisse des Verwaltungshandels (Aufbau der Verwal-

tung, Gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung - Allge-

meiner Teil, Ablauforganisation der Verwaltung, insbesondere des Bezirk-

samtes Charlottenburg-Wilmersdorf usw.) 

1 

3.1.11. Grundlegende Kenntnisse zur Wissensbewahrung und -dokumentation 1 

3.1.12. Grundlegende Kenntnisse im Datenschutz und zum Informationsfreiheits-

gesetz (EU-DSGVO, BlnDSG, DSGVO, IFG) 

1 

3.1.13. Grundlegende Kenntnisse im Haushaltsrecht (u. a. Landeshaushaltsord-

nung (LHO), Ausführungsvorschriften zu der Landeshaushaltsordnung (AV 

LHO), Haushaltstechnische Richtlinien (HtR)) 

1 

3.1.14. Grundlegende Kenntnisse über die Gesetze und entsprechenden Rechts-

vorschriften der Berliner Verwaltung (insbesondere des Bezirksverwal-

tungsgesetzes (BezVG), des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes (AZG) mit 

ZustKat. und des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes -ASOG 

Bln) und ZustKat., des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)) 

1 

3.1.15. Grundlegende Kenntnisse des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 

(AGG), des Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG) und des Gesetzes 

zur Förderung der Partizipation in der Migrationsgesellschaft Berlin (Part-

MigG) und das Diversity-Leitbild des Landes Berlin 

1 
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3.2. Persönliche Kompetenzen  

3.2.1. Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbei-

ten, den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfah-

rungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen 

und neue Kenntnisse zu erwerben. 

3 

  reagiert auf kurzfristige Änderungen souverän und passt die Ar-

beitsweisen/Handlungsstrategien den veränderten Bedingungen 

an 

 hinterfragt, vertieft und erweitert eigene Kenntnisse und Erfahrun-

gen 

 arbeitet auch unter Belastung präzise und effizient, setzt ergebnis-

orientierte Prioritäten 

 ist aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen und Ansätzen und für 

neue, unkonventionelle Wege und Lösungen 

 

 

3.2.2. Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und ent-

sprechend zu agieren. 

4 

  erledigt Aufgaben zeitnah und termingerecht 

 plant realistisch und koordiniert die Arbeitsabläufe entsprechend 

 konzentriert sich auf das Wichtige und Wesentliche 

 stellt notwendige Informations- und Kommunikationswege sicher 

 

 

3.2.3. Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin aus-

zurichten und die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen. 

4 

  koordiniert Arbeitsprozesse ergebnis- und zielorientiert 

 überprüft und korrigiert Ziele anhand neuer Erkenntnisse 

 berücksichtigt ggf. unterschiedliche Interessen und richtet das ei-

gene Handeln auf die definierten Ziele aus 

 organisiert und bearbeitet Aufgaben vorausschauend nach Kos-

ten-Nutzen-Gesichtspunkten (u.a. Berücksichtigung der Kosten- 

und Leistungsrechnung und Budgetierung) 
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3.2.4. Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu tref-

fen und dafür Verantwortung zu übernehmen. 

2 

  erkennt und wägt die Konsequenzen von Entscheidungsalternativen 

ab 

 bezieht klare Standpunkte und verantwortet Entscheidungen 

 revidiert/modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hinter-

grund neuer Erkenntnisse und Informationen 

 reflektiert fehlerhafte Handlungen und versteht sie als Weiterent-

wicklungschance 

 

 

3.2.5. Medien- und Digitalkompetenz  

► Fähigkeit, verschiedene Arten von Medien für die eigene Kommuni-

kation und das eigene Handeln einzusetzen sowie digitale Geräte 

und vernetzte Technologien sicher und angemessen zu verwenden, 

dort auf Informationen zugreifen zu können, diese zu verwalten, zu 

verstehen, zu integrieren, zu kommunizieren, zu bewerten und er-

stellen zu können. 

1 

  hinterfragt eigene und fremde Medieninhalte kritisch und ordnet sie 

entsprechend ein 

 recherchiert benötigte Informationen, analysiert, interpretiert und 

bereitet diese anlassbezogen auf 

 aktualisiert Informationsangebote regelmäßig und anlassbezogen 

 beachtet digitale Sicherheitsrichtlinien und Anforderungen sowie 

urheberrechtliche Ansprüche 

 

 

3.2.6. Wirtschaftliches und nachhaltiges Handeln 

► Fähigkeit, mit Arbeitskraft- und Ressourcen sowie Kosten und Zeit 

verantwortungsbewusst umzugehen. 

1 

  setzt Ressourcen verantwortungsbewusst (ökonomisch und ökolo-

gisch) ein 

 berücksichtigt ressortübergreifende Zusammenhänge und nutzt Sy-

nergieeffekte 

 nutzt geeignete Indikatoren/Kennzahlen für die Entscheidungsfin-

dung/zur Steuerung 

 entwickelt neue Ideen zur Geschäftsprozessoptimierung auch unter 

aufgabenkritischen Gesichtpunkten 
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3.3. Sozialkompetenzen   

3.3.1. Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

3 

  bereitet Informationen ziel- und adressatenorientiert auf und 

tauscht diese sachlich, umfassend und verständlich mit Betroffenen 

aus 

 nutzt multimediale Kommunikations- und Austauschformate und 

setzt diese situationsangemessen ein 

 lässt andere ausreden, fragt nach und würdigt andere Meinungen 

 kommuniziert das eigene Handeln transparent 

 

 

3.3.2. Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzu-

setzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Konflikte zu 

erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben. 

3 

  arbeitet aufgeschlossen, konstruktiv, respektvoll und kompromiss-

bereit mit anderen zusammen 

 akzeptiert und respektiert die Ideen, Meinungen und Argumente 

anderer und setzt sich sachlich damit auseinander 

 sucht den Austausch, nutzt und pflegt Netzwerke innerhalb und au-

ßerhalb der Verwaltung 

 trägt zu einer von gegenseitiger Wertschätzung und Offenheit ge-

prägten Arbeitsatmosphäre bei 

 

 

3.3.3. Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und inter-

nen Kundenkreis zu begreifen. 

1 

  geht auf die Anliegen der Kundinnen und Kunden ein und greift de-

ren Anregungen auf 

 berät und informiert die Kundinnen und Kunden umfassend und er-

läutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollziehbar 

 nutzt den Ermessensspielraum im Rahmen der gesetzlichen Mög-

lichkeiten kundenorientiert 

 nimmt sich angemessen Zeit für die Kundinnen und Kunden und be-

arbeitet deren Anliegen zügig 
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3.3.4. Diversity-Kompetenz 

► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u. a. 

hinsichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsge-

schichte, Religion, sexueller und geschlechtlicher Identität, chroni-

scher Krankheiten, sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in 

der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende Barri-

eren abzubauen und einen diskriminierungsfreien und wertschät-

zenden Umgang zu pflegen. 

1 

  begegnet verschiedenen Verhaltensweisen, Denkmustern, Werten 

und Normen respektvoll und agiert mit Einfühlungsvermögen 

 identifiziert Unterschiede und Ungleichbehandlungen und wirkt ak-

tiv auf Chancengleichheit hin 

 vermeidet Generalisierungen/Stereotype und wirkt aktiv darauf 

hin, bestehende (strukturelle) Barrieren abzubauen 

 berücksichtigt Kenntnisse der Lebens- und Bedarfslagen verschie-

dener gesellschaftlicher Gruppen und deren strukturelle Diskrimi-

nierungserfahrungen 

 

 

3.3.5. Migrationsgesellschaftliche Kompetenz 

► umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG 

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkun-

gen auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte beurtei-

len und ihre Belange berücksichtigen zu können, 

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit 

Migrationsgeschichte entstehenden teilhabehemmenden Aus-

wirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie 

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrations-

geschichte respektvoll und frei von Vorurteilen und Diskriminie-

rung zu behandeln. 

1 

  begegnet Menschen aus anderen Kulturen offen und wertschät-

zend und stellt sich auf sie ein 

 reflektiert das eigene und das fremde Verhalten und leitet daraus 

Verbesserungen für den Umgang mit Menschen aus anderen Kultu-

ren ab 

 berücksichtigt Herkunft, Migrationsgeschichte, religiöse Unter-

schiede und Lebenssituationen von Menschen 

 reflektiert die eigenen Denkmuster und Prägungen 

 

 

3.3.6. Teamfähigkeit 

► Fähigkeit, zur Arbeit in in-/externen Arbeitsgruppen, zur gemeinsa-

men Lösungsfindung und der gegenseitigen Unterstützung. 

3 

  trägt zu einer von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und 

Offenheit geprägten Arbeitsatmosphäre bei 

 identifiziert sich mit Gruppenergebnissen und setzt sich für deren 

Akzeptanz durch alle Beteiligten ein 

 gibt eigene Erfahrungen gerne an andere weiter 

 fördert die fachliche und persönliche Zusammenarbeit im Team 
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3.3.7. Konfliktfähigkeit 

► Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige Lö-

sungen anzustreben. 

3 

  erkennt frühzeitig Konfliktpotenzial, weicht Konflikten nicht aus und 

trägt diese sachlich und lösungsorientiert aus 

 sucht nach Konfliktlösungen und tragfähigen Kompromissen 

 kommuniziert verbal und nonverbal stets auf der sachlichen Ebene 

 reflektiert eigenes Denken und Handeln 

 

 


